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Ergeht an: 

BVA-Mitglieder 

Alle Landesinnungen 

 

Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe 
Sparte Gewerbe und Handwerk 

der Wirtschaftskammer Österreich 
Wiedner Hauptstraße 63 | 1045 Wien 

T 05 90 900-DW | F 01 504 36 13 
E lebensmittel.natur@wko.at 

W http://www.lebensmittelgewerbe.at 

 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen/Sachbearbeiter Durchwahl Datum 

 Skoff-Salomon/Leitner 3652 14.09.2021 
 

RUNDSCHREIBEN 021/2021 
 

Lebensmittelrecht 
Herkunfts- 

kennzeichnung 
 

 

Betrifft: Ergänzung der FAQ zur Ursprungskennzeichnung von 

    Primärzutaten 

 

Frist:  

 

Die FAQ zu den primären Zutaten wurden aktualisiert. Es wurden Empfehlungen zur Ermitt-

lung der primären Zutaten bei Konfitüren und anderen Obsterzeugnissen (Codex Kapitel B 5) 

und Gemüse- und Gemüsedauerwaren (Codex Kapitel B 24) aufgenommen.  

 

Das betrifft insb. Marmeladen, Sauerkraut, eingelegtes Obst und Gemüse, kandierte Früchte, 

aber auch Maronenkrem (siehe Seite 9). 

 

Hier geht es zu den aktualisierten FAQ. 

 

Gültig ab/Status: sofort Beilage: - 

  

 

 

 

Freundliche Grüße 

 

 

BUNDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE 

 

KommR Willibald Mandl e.h. 

Bundesinnungsmeister 

DI Anka Lorencz e.h. 

Geschäftsführerin 

 

 

 

https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/Lebensmittel/Kennzeichnung/DVO_2018_775_FAQ_Endfassung_11_2_2020_Stand_22_7_2021.pdf?848u0e

